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Die Richterinnen und Richter des Bundesarbeitsgerichts 
 
 
Bundesarbeitsgericht  Neunter Senat Urteil vom 28. Mai 2024 
 - 9 AZR 76/22 - 

 
 
Einzelstichworte: 
Erfüllung von Urlaub - Quarantäne 
 
 
Angewandte Bestimmungen: 
GRC Art. 31 Abs. 2; RL 2003/88/EG Art. 7 Abs. 1; BGB § 275 Abs. 1, § 362 Abs. 1; 
BUrlG § 7 Abs. 1, § 9; IfSG § 56 in der Fassung vom 19. Juni 2020 
 
 
Orientierungssätze: 
1. Legt der Arbeitgeber auf Wunsch des Arbeitnehmers (§ 7 Abs. 1 BUrlG) den Urlaub 
fest, wird die Arbeitspflicht für den Urlaubszeitraum - einvernehmlich - aufgehoben. 
Treten danach Umstände ein, die einen anderen Freistellungstatbestand erfüllen, kann 
die bereits suspendierte Leistungspflicht nicht noch einmal erlöschen (Rn. 13). 
 
2. Bewilligt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer antragsgemäß Urlaub und zahlt an ihn 
Urlaubsentgelt, erfüllt er den Urlaubsanspruch ungeachtet des Umstands, dass die 
zuständige Behörde anschließend für denselben Zeitraum die Absonderung des selbst 
nicht erkrankten Arbeitnehmers in häusliche Quarantäne anordnet, weil er mit einer 
Person Kontakt gehabt hat, die mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert gewesen 
ist (Rn. 10, 14). 
 
3. Urlaubsstörende Umstände stehen der Erfüllung des Urlaubsanspruchs nur entge-
gen, soweit der Gesetzgeber oder die Tarifvertragsparteien das Urlaubsrisiko dem  
Arbeitgeber auferlegt haben. Einen solchen Fall regelt § 9 BUrlG, dem zufolge durch 
ärztliches Zeugnis nachgewiesene Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub 
nicht angerechnet werden (Rn. 15). 
 
4. Ist der Arbeitnehmer selbst nicht mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert, liegt 
eine Krankheit iSd. § 9 BUrlG nicht vor. Die Ansteckungsgefahr, die den Grund für die 
Quarantäneanordnung bildet, steht einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit nicht 
gleich (Rn. 21). 
 
5. Eine analoge Anwendung des § 9 BUrlG scheidet in solchen Fällen aus. Es fehlt 
sowohl an einer planwidrigen Regelungslücke als auch an der erforderlichen Ver-
gleichbarkeit der Regelungsgegenstände (Rn. 17). 
 
6. Der Gesetzgeber hat das Infektionsschutzgesetz mit Wirkung zum 17. September 
2022 geändert. Seitdem bestimmt § 59 Abs. 1 IfSG, dass unter den dort genannten 
Voraussetzungen Tage der Absonderung nicht auf den Jahresurlaub angerechnet wer-
den (Rn. 28). 
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Verhältnis zu bisheriger Rechtsprechung: 
Zu OS 1., 2., 3. und 5.: Fortführung von BAG 16. August 2022 - 9 AZR 76/22 (A) - 
BAGE 178, 309 
 
 
Weiterführende Hinweise: 
./. 
 
 
Schwerpunkt: 

• Urlaub 
 
 
Branchenspezifische Problematik: 

Ja: ☐ Nein: ☒ 
    
Falls ja:   

 
 
Besonderer Interessentenkreis: 
./. 
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